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EU-DSGVO

Kapitel 5 - Ubermittlung personenbezogener Daten an Drittlinder oder an
internationale Organisationen

Artikel 47 - Verbindliche interne Datenschutzvorschriften

(1) Die zustandige Aufsichtsbehérde genehmigt gemall dem Koharenzverfahren nach Artikel 63
verbindliche interne Datenschutzvorschriften, sofern diese

a)

b)

c)

rechtlich bindend sind, fur alle betreffenden Mitglieder der Unternehmensgruppe oder einer
Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstatigkeit austben, gelten und von
diesen Mitgliedern durchgesetzt werden, und dies auch flr ihre Beschaftigten gilt,

den betroffenen Personen ausdrucklich durchsetzbare Rechte in Bezug auf die Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten Ubertragen und

die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfullen.

Die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften nach Absatz 1 enthalten mindestens
folgende Angaben:

a)

b)

Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine
gemeinsame Wirtschaftstatigkeit austben, und jedes ihrer Mitglieder;

die betreffenden DatenUbermittlungen oder Reihen von Datentubermittlungen einschlieBlich
der betreffenden Arten personenbezogener Daten, Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art
der betroffenen Personen und das betreffende Drittland beziehungsweise die betreffenden
Drittlander;

interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden internen Datenschutzvorschriften;

die Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrundsatze, insbesondere Zweckbindung,
Datenminimierung, begrenzte Speicherfristen, Datenqualitat, Datenschutz durch
Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Rechtsgrundlage flr
die Verarbeitung, Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten,
Malnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und Anforderungen flr die
WeiterUbermittlung an nicht an diese internen Datenschutzvorschriften gebundene Stellen;

die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung und die diesen
offenstehenden Mittel zur Wahrnehmung dieser Rechte einschlieBlich des Rechts, nicht einer
ausschlieBlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschlieBlich Profiling - beruhenden
Entscheidung nach Artikel 22 unterworfen zu werden sowie des in Artikel 79 niedergelegten
Rechts auf Beschwerde bei der zustandigen Aufsichtsbehdrde beziehungsweise auf Einlegung
eines Rechtsbehelfs bei den zustandigen Gerichten der Mitgliedstaaten und im Falle einer
Verletzung der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften Wiedergutmachung und
gegebenenfalls Schadenersatz zu erhalten;
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f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Verantwortlichen oder
Auftragsverarbeiter GUbernommene Haftung fur etwaige VerstoRe eines nicht in der Union
niedergelassenen betreffenden Mitglieds der Unternehmensgruppe gegen die verbindlichen
internen Datenschutzvorschriften; der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ist nur
dann teilweise oder vollstandig von dieser Haftung befreit, wenn er nachweist, dass der
Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, dem betreffenden Mitglied nicht zur Last
gelegt werden kann;

g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen Uber die Bestimmungen der Artikel 13 und
14 hinaus Uber die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften und insbesondere Uber die
unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes genannten Aspekte informiert werden;

h) die Aufgaben jedes gemaR Artikel 37 benannten Datenschutzbeauftragten oder jeder anderen
Person oder Einrichtung, die mit der Uberwachung der Einhaltung der verbindlichen internen
Datenschutzvorschriften in der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine
gemeinsame Wirtschaftstatigkeit ausiiben, sowie mit der Uberwachung der
SchulungsmalBnahmen und dem Umgang mit Beschwerden befasst ist;

i) die Beschwerdeverfahren:

j) die innerhalb der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame
Wirtschaftstatigkeit austiben, bestehenden Verfahren zur Uberpriifung der Einhaltung der
verbindlichen internen Datenschutzvorschriften. Derartige Verfahren beinhalten
Datenschutzuberprifungen und Verfahren zur Gewahrleistung von AbhilfemaShahmen zum
Schutz der Rechte der betroffenen Person. Die Ergebnisse derartiger Uberpriifungen sollten
der in Buchstabe h genannten Person oder Einrichtung sowie dem Verwaltungsrat des
herrschenden Unternehmens einer Unternehmensgruppe oder der Gruppe von Unternehmen,
die eine gemeinsame Wirtschaftstatigkeit austben, mitgeteilt werden und sollten der
zustandigen Aufsichtsbehdrde auf Anfrage zur Verfugung gestellt werden;

k) die Verfahren fir die Meldung und Erfassung von Anderungen der Vorschriften und ihre
Meldung an die Aufsichtsbehdérde;

I) die Verfahren fur die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehorde, die die Befolgung der
Vorschriften durch samtliche Mitglieder der Unternehmensgruppe oder Gruppe von
Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstatigkeit austuben, gewahrleisten,
insbesondere durch Offenlegung der Ergebnisse von Uberpriifungen der unter Buchstabe j
genannten Mallnahmen gegenlber der Aufsichtsbehorde;

m) die Meldeverfahren zur Unterrichtung der zustandigen Aufsichtsbehdrde Uber jegliche fur ein
Mitglied der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame
Wirtschaftstatigkeit ausiben, in einem Drittland geltenden rechtlichen Bestimmungen, die
sich nachteilig auf die Garantien auswirken kénnten, die die verbindlichen internen
Datenschutzvorschriften bieten, und

n) geeignete Datenschutzschulungen fur Personal mit standigem oder regelmaBigem Zugang zu
personenbezogenen Daten.

(3) Die Kommission kann das Format und die Verfahren fur den Informationsaustausch tber
verbindliche interne Datenschutzvorschriften im Sinne des vorliegenden Artikels zwischen
Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehdrden festlegen. Diese
Durchfihrungsrechtsakte werden gemall dem Prifverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.
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Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschliellliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 3/3 https://ds-maximum.de



	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 5 - Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Organisationen
	Artikel 47 - Verbindliche interne Datenschutzvorschriften




